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Orientierung für die Arbeit im Sozialpsychiatrischen Verbund

Vorschläge für eine Optimierung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Niedersachsen

Vorbemerkungen 

Problemdarstellung, vorhandene Situation, Auftrag, Arbeitsgruppe, Methode

Mit der Novelle des Niedersächsischen Gesetzes über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen (NPsychKG) im Jahr 1997 wurde die Bildung Sozialpsychiatrischer Verbünde in den kommunalen Gebietskörperschaften angestoßen. Nach fünf Jahren müssen wir feststellen, dass die Arbeit in den jeweiligen Sozialpsychiatrischen Verbünden Niedersachsens sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Es wird vermehrt nach Orientierungshilfen für die Ausgestaltung der Verbünde gefragt.

Im Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung nach § 30 NPsychKG wurden wiederholt Forderungen formuliert, Standards für eine ambulante sozialpsychiatrische Versorgung in Niedersachsen zu definieren, weil in den Berichten der Besuchskommissionen eine unzureichende Ausstattung der Sozialpsychiatrischen Dienste und Verbünde in einigen Gebietskörperschaften angesprochen wurde.

Der Landesfachbeirat Psychiatrie in Niedersachsen diskutiert seit ca. 2 Jahren Empfehlungen von Eckdaten für die Sozialpsychiatrischen Dienste in Niedersachsen, wozu auch Hinweise zur Gestaltung der Geschäftsführung und Koordination der Sozialpsychiatrischen Verbünde gehören sollen.

Im März 2002 hat der Landesfachbeirat Psychiatrie die Aufgabe angenommen, Vorschläge zur Optimierung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Niedersachsen zu erarbeiten. Dabei sollte es nicht vorrangig darum gehen, verbindliche Standards für alle Sozialpsychiatrischen Verbünde auszuformulieren. Es sollten vielmehr die regionalen Besonderheiten in den verschiedenen kommunalen Gebietskörperschaften Niedersachsens berücksichtigt und gleichzeitig ein vergleichbares landesweites bedarfsgerechtes Versorgungssystem angestrebt werden.

Mit Hilfe einer externen Moderation erarbeitete eine vom Landesfachbeirat Psychiatrie zusammen gestellte Gruppe (s. Anlage 3) von verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern aus Soziapsychiatrischen Diensten, freien Trägern, der kommunalen Verwaltung, der beruflichen Rehabilitation, psychiatrischem Wohnheim und der Landespolitik eine Orientierung für die Arbeit im Sozialpsychiatrischer Verbund.

In einem methodischen Vorgehen hat sich die Gruppe über die Benennung und die Bündelung von Einzelthemen der gemeindepsychiatrischen Arbeit auf Orientierungen für die Arbeit im Sozialpsychiatrischen Verbund konzentriert. Diese Orientierungen wurden von einer gegensätzlichen in eine ziel- und ergebnisorientierte Struktur gebracht und einem Dreieck von Struktur-Prozess-Ergebnis zugeordnet (s. Anlage 2). Nachfolgend sind die Orientierungen auch in ihrem prozessualen Ansatz beschrieben.

Diese Ergebnisse sollen im Laufe des Jahres 2002 der niedersächsischen Fachöffentlichkeit und den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung vorgestellt werden mit dem Ziel sich für deren Umsetzung einzusetzen.

Ziele

Handlungsleitlinie 

Ziel des Sozialpsychiatrischen Verbundes soll die Emanzipation des Klienten vom Versorgungssystem sein, wobei dessen umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gewährleistet sein soll. Dieses Ziel verstehen wir gleichsam als Leitidee, die nicht für jeden Einzelnen erreichbar sein wird, dennoch Orientierung des alltäglichen Handelns im Sozialpsychiatrischen Verbund sein muss.

Erste Voraussetzung für diese Zielerreichung ist, dass der Sozialpsychiatrische Verbund die Versorgungsverantwortung vor Ort verbindlich aufgreift. Die sozialpsychiatrische Arbeit ist dabei an den Hilfen für die Schwächsten zu orientieren. Die Leistungen sollen in einer Art erbracht werden, dass sie den Hilfeempfänger unabhängig von Hilfen machen. Leitlinie des sozialpsychiatrischen Handelns im Sozialpsychiatrischen Verbund ist die Ausrichtung auf die individuellen Bedarfe des Hilfeempfängers, d.h. das System der Hilfen richtet sich nach den Anforderungen der Klienten und nicht umgekehrt.

Aus diesen Zielen resultiert ein ständiger Prozess der Überprüfung des sozialpsychiatrischen Handelns im Sozialpsychiatrischen Verbund auf Umfang und Angemessenheit der vorgehaltenen Angebote. Dies erfordert eine enge Kooperation und Vernetzung.

Orientierungen

Strukturvoraussetzungen, Prozesserfordernisse

Verantwortung der Mitglieder im Verbund

Der Sozialpsychiatrische Verbund kann die oben beschriebene Handlungsleitlinie nur verfolgen, wenn im Sozialpsychiatrischen Verbund alle sozialpsychiatrischen Leistungsanbieter und -träger sowie Psychiatrieerfahrene und Angehörige vertreten sind und gleichberechtigt beteiligt werden. Die Mitglieder im Sozialpsychiatrischen Verbund ihrerseits müssen die Verbindlichkeiten von Vereinbarungen, Absprachen, Beschlüssen u.ä. anerkennen und umsetzen.

Diese Vollständigkeit und Verbindlichkeit im Sozialpsychiatrischen Verbund erfordern einen offenen und fairen Umgang miteinander im Sinne einer gemeinsam getragenen Arbeits- und Gestaltungskultur.

Die Identifizierung der Mitglieder mit dem Sozialpsychiatrischen Verbund muss kontinuierlich gepflegt werden. Dazu können z.B. regelmäßige verbundsinterne Veranstaltungen wie Arbeitskreise, Informationen, Fortbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen, Stammtische usw. gehören. Ebenso könnte der Sozialpsychiatrische Verbund unter einem gemeinsamen Logo auch im Sinne eines „Gütesiegels“ die Qualität seiner Tätigkeit und die Mitwirkung in ihm hervorheben.

Durch die Zusammenarbeit im Sozialpsychiatrischen Verbund können weitere Synergien genutzt werden, z.B. durch die gemeinsame Nutzung vorhandener Infrastrukturen wie Räumlichkeiten, technische Ausstattungen, Reinigungsdienste oder eines Fuhrparks.

Nur in diesem Rahmen kann der Sozialpsychiatrische Verbund die volle Versorgungsverantwortung gestalten und einfordern. Das bedeutet, dass zunächst Versorgungslücken aber auch Überangebote registriert und veröffentlicht werden. Orientiert an den individuellen Hilfebedarfen muss das vorgehaltene Versorgungsangebot regelmäßig überprüft und angepasst werden. 

Die Mitglieder im Sozialpsychiatrischen Verbund sollen dazu ihre Leistungsangebote regelmäßig im Verbund offen legen.

Daraus entwickelt der Sozialpsychiatrische Verbund eine Beschreibung der sozialpsychiatrischen Versorgungslandschaft, die in den Sozialpsychiatrischen Plan der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft einzuarbeiten ist und nach Abstimmung in den kommunalen Gremien veröffentlicht wird.

Die Anpassung der Versorgungsangebote erfordert, dass alle Mitglieder des Sozialpsychiatrischen Verbundes entsprechend ihren Aufgaben in Versorgungs- und Leistungsvereinbarungen verpflichtend eingebunden sind.

Über ergänzende Qualitätsvereinbarungen sind in vorgegebenen Abständen die erbrachten Leistungen auf die Erreichung der in individuellen Hilfeplänen festgelegten Ziele zu überprüfen. Hierzu sind nach einem landesweit einheitlichen und verbindlichen Verfahren Hilfekonferenzen unter regelmäßiger Beteiligung des Hilfeempfängers vor, während und zum Abschluss einer Hilfemaßnahme durchzuführen und mit einem standardisierten Instrument zu dokumentieren.

Kommunale Verantwortung

Wegen der besonderen Verantwortung der kommunalen Gebietskörperschaft für die Gestaltung der sozialpsychiatrischen Versorgung sind auch Mandatsträger in die Arbeit des Sozialpsychiatrischen Verbundes einzubeziehen. Die Arbeitsfähigkeit des Sozialpsychiatrischen Verbundes muss über ein fest eingeplantes Budget sichergestellt sein.

Ein Anliegen des Sozialpsychiatrischen Verbundes muss die Einforderung einer akzeptierenden Wahrnehmung und der humane Umgang des kommunalen Gemeinwesens mit ihren psychisch gestörten Mitbürgern sein. Dazu kann ein besonderes Gremium, in dem Repräsentanten des Gemeinwesens vertreten sein sollen, eine „Wächter“ - Funktion einnehmen.


Landesverantwortung

Die erfolgreiche Arbeit der Sozialpsychiatrischen Verbünde im Land Niedersachsen setzt auch eine landeseinheitliche Anforderung an die Sozialpsychiatrischen Pläne voraus. Das Land muss hierzu Standards vorgeben. Das Land erarbeitet und veröffentlicht regelmäßig unter Berücksichtigung der kommunalen Sozialpsychiatrischen Pläne einen Landespsychiatrieplan.

Die Sozialpsychiatrischen Pläne erfordern einheitliche aussagefähige Erhebungsinstrumente, über die eine Vergleichbarkeit der Leistungen in den Sozialpsychiatrischen Verbünden hergestellt werden kann. Auf dieser Grundlage ist ein Benchmarking im wahrsten Sinne des Wortes als „Lernen vom Besten“ zur Qualitätsoptimierung der sozialpsychiatrischen Arbeit im Lande Niedersachsen möglich. Dabei sind die regional unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte und Erfordernisse zu beachten und zu erhalten.

Das Ziel von Benchmarking sollte die Ergebnisorientierung der Arbeit im Sozialpsychiatrischer Verbund sein. In der praktischen Umsetzung sind erprobte Qualitätsmanagementverfahren wie bspw. eine QM-Matrixstruktur landeseinheitlich zweckentsprechend zu entwickeln und einzusetzen.

Beins, Dr. Danzglock, Storck

(modifiziert unter Berücksichtigung der Eingabe der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens vom 06.09.2002 und mit der Arbeitsgruppe abgestimmt am 18.09.2002)

Anlagen

	
	Ergebnisqualität
	

	· Unabhängig machen von Hilfe

· Wahrnehmung der Versorgungsverantwortung vor Ort

· Hilfe für die Schwächsten
	
	· Emanzipation vom System
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	Strukturqualität
	
	Prozessqualität

	· Versorgungslücken registrieren und melden

· Gemeinsame (Gestaltungs-)Kultur

· Vollständigkeit und Verbindlichkeit im Sozialpsychiatrischen Verbund

· Kommunales Gremium mit „Wächter“-Funktion

· Mandatsträger an Arbeit des Sozialpsychiatrischen Verbundes beteiligen

· Versorgungsverantwortung wahrnehmen

· Versorgungs- und Leistungsvereinbarung

· Qualitätsvereinbarung

· Standards für Verbundstruktur

· Nutzbare und nützliche Erhebungsinstrumente

· Benchmarking

· Einplanung von einem festen Budget für den Sozialpsychiatrischen Verbund
	
	· Identifizierungsprozess anregen

· Veröffentlichung von Sozialpsychiatrischen Plänen

· Tatsächliches Stattfinden von Hilfekonferenzen

· Dialog mit Patienten

· Hilfeplanung = Fortschreibung der Entwicklung

· Fortbildung und Qualifizierung zur Professionalisierung

· Synergien nutzen

· Transparenz der Leistungsangebote

· Benchmarking

· QM-Matrixstruktur

	Adressaten 

Struktur​
merkmal
	Sozialpsychiatrischer Dienst
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	Kommunales Gremium mit „Wächter“-Funktion
	Qualitätsvereinabrung
	Benchmarking
	Kommunales Gremium mit „Wächter“-Funktion

	
	
	Mandatsträger an Arbeit des SpV beteiligen
	
	
	Mandatsträger an Arbeit des SpV beteiligen

	Prozess-Orientierung
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	Benchmarking
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	Tatsächliches Stattfinden von Hilfekonferenzen
	
	
	Landesfachbeirat: QM - Matrixstruktur
	

	
	Dialog mit Patienten
	
	
	
	

	
	Hilfeplanung = Fortschrei​bung der Entwicklung
	
	
	
	


Die Aufklärung des Patienten und seines Umfeldes ist eine Aufgabe für alle Beteiligte in der sozialpsychiatrischen Arbeit.

Teilnehmer Workshop Landesfachbeirat: Eckdaten für den Sozialpsychiatrischen Verbund 

	Name
	
	Vorname
	Institut
	Straße
	PLZ
	Ort
	Tel.
	Fax
	E-Mail

	Altenberg
	
	Dietmar
	AWO
	Körtingsdorf
	30455
	Hannover
	1. (05121) 2068611

2. (0511) 4952 273
	1. (05121) 2068677

2. (0511) 4952 292
	dietmar.altenberg@bv-hannover.awo.de 

	Beins
	
	Wolfram
	LfB/Spd Celle
	Fritzenwiese 117
	29221
	Celle
	(05141) 99291-60
	(05141) 99291-55
	Wolfram.Beins@evlka.de 

	Brandes
	
	Bettina
	Sozialpsychiatrischer Dienst LK Gifhorn
	Allerstraße 21
	38518
	Gifhorn
	(05371) 82-701
	
	

	Danzglock
	Dr.
	Dag.
	Bezirksregierung Lüneburg
	Postfach
	21332
	Lüneburg
	(04131) 15-2414
	(04131) 15-2729
	Dag.Danzglock@br-lg.niedersachsen.de 

	Dunker
	
	Wilhelm
	Landkreis Verden
	Postfach 1509
	27281
	Verden
	(04231) 15 231
	(04231) 15 611
	wilhelm-dunker@landkreis-verden.de

	Elgeti
	Dr.
	Hermann
	psychiatrische Poliklinik der MHH 
	Walderseestraße1
	30163
	Hannover
	(0511) 96290-18
	(0511) 96290-23
	

	Flecks
	
	Sonja
	Tagesstätte Uelzen
	Alewinstr. 15
	29525
	Uelzen
	(0581) 3894923
	(0581) 3894924
	Tagestätte.Alewinstr@t-online.de

	Häberle
	
	Gerhard
	ex & job
	Hindenburgstr. 29 B
	31515
	Wunstorf
	(05031) 9553-0
	
	

	Holler
	
	Gerhard
	LfB/MHH
	Mhh Sozialpsychiatrie
	30623
	Hannover
	(0511) 532 5529
	(0511) 532 8526
	Versorgungsforschung@mh-hannover.de

	Langer 
	
	Walter
	Freie Soziale Dienste Friesland
	Schloßplatz 10
	26316
	Varel
	(04451) 91410
	
	Fsd-friesland@t-online.de

	Pothmer 
	
	Brigitte 
	Fraktion Bd 90-Grüne im Nds. Landtag
	Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1
	30159
	Hannover
	(0511) 3030 3312
	(0511) 329829
	brigitte.pothmer@lt.niedersachsen.de 

	Renner
	Dr.
	Stefan
	Sozialpsychiatrischer Dienst LK Diepholz
	Niedersachsenstr. 2
	49356
	Diepholz
	(05441) 976-1842
	
	

	Storck
	
	Günter
	Wohnanlage Schlichthorst
	Wegemühlenweg 23a
	49584
	Fürstenau
	(05901) 30224
	(05901) 4538
	guenterstorck@t-online.de 
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